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Engagementvertrag Rockband "Dawnbreaker" 
 
 
Zwischen: _____________________  Vertreten durch: ___________________________  
 
Ort: __________________________  Adresse: _________________________________  
 
Tel.___________________________  E-Mail: ___________________________________  
 
als Veranstalter einerseits und der Band "Dawnbreaker" (im weiteren Band genannt, vertre-
ten durch die Firma Deskall Kommunikation, 4663 Aarburg, Tel. 062/791 30 30, Fax 062/791 
30 19) andererseits, ist mit dem heutigen Datum folgender Vertrag abgeschlossen worden. 
 
1. Die Band ist vom erw. Veranstalter für Tanz- und Konzertmusik engagiert worden. 

2. Art der Veranstaltung: Konzert/Party 

3. Auftrittsort: ____________________________________________________________  

4. Datum: ________________________________________________________________  

5. Gage: der Veranstalter zahlt der Band unmittelbar nach Spielschluss ein Bar-Honorar 

von Fr.  ______________________  

6. Eventuelles Einziehen der Eintrittsgelder ist Sache des Veranstalters. 

7. Besetzung: 5 Personen mit folgender Instrumentierung; Gitarre, Bassgitarre, Key-
board's, Schlagzeug, sowie 1-2 Mann Roadcrew/Technik/Management. 

8. Reisespesen: diese gehen zu Lasten der Band 

9. Verpflegung (Nachtessen, Imbiss nach dem Gig) und Getränke (während des gan-
zen Abends) gehen zu Lasten des Veranstalters. 

10. Vertragslösung: 
a) Bei Nichterfüllen dieses Vertrages durch eine Vertragspartei, verpflichtet sich diese 

zu einer Konventional-entschädigung in Betragshöhe der Gage per Saldo aller Ans-
prüche. 

b) Bei Nichterfüllen durch eventuell eintretende Eingriffe höherer Gewalt (Krankheit, 
Todesfall etc.) welche einer der Vertragsparteien die Einhaltung der Vertragspflicht 
verunmöglicht, berechtigt die andere Partei nicht zum Schadenersatz. 
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11. Der Gerichtsstand ist in Zofingen (Kt. AG) 

12. Die Aufführbewilligung bei der SUISA muss in jedem Falle vom Veranstalter einge-
holt werden. Die Band liefert dazu rechtzeitig die Songliste. 

13. Das Einholen von Bewilligungen für das Musizieren oder eventuelle Verlängerungs-
eingaben ist Sache des Veranstalters. 

14. Bei eigenmächtiger Abänderung des Vertragstextes ist die Band ohne weiteres be-
rechtigt vom Vertrag zurückzutreten. 

15. Technische Bestimmungen: 

a) Strombedarf: der Band sind 2 getrennte Stromgruppen zu 230 Volt à je 10 Ampère 
zur Verfügung zu stellen. 

b) Instrumentierung: 
Bass: Verstärker, 1 Boxe 
Rhythmus-Gitarre: Verstärker, 1 Boxe 
Lead-Gitarre: Verstärker, 1 Boxe 
Keyboard: Diverse 
Drums: 6-teilig 
Mix/PA: Das PA (Verstärker, Effekte, Lautsprecher) sowie Mischpult 

wird von der Band gestellt. 

18. Besondere Vereinbarungen: 
Sollte ein Eintrittsgeld verlangt werden, bitte der Band rechtzeitig 10 Gratiseintritte zu-
stellen. 

 
 
 
Unterschrift Veranstalter: Unterschrift Band: 
 
 ___________________ , den _________________  Aarburg, den ________________  

 _________________________________________   ___________________________  

 


